
 
 
 
Hinweis bzw. Ergänzung zum Bestuhlungsplan des Bürgerhauses Frickhofen 
 
Die Bestuhlung und Herrichtung der vergebenen Räume hat nach den verbindlichen 
Bestuhlungsplänen zu erfolgen (Abweichungen sind nicht zulässig, nähere Informationen 
können im Bauamt der Gemeinde Dornburg erfragt werden) und ist zeitlich so vorzu- 
nehmen, dass vorherige und nachfolgende Veranstaltungen nicht beeinträchtigt werden. 
Die Bestuhlung obliegt dem Veranstalter. 
Es dürfen nur so viele Personen eingelassen werden, wie Sitzplätze vorhanden sind. 
Das Aufstellen von zusätzlichen Stuhlreihen ist nicht gestattet. 
Bei großen Veranstaltungen (Hochzeiten, Verlobungen etc.) bei denen: 

a) keine Bestuhlung vorgenommen wird, dürfen nur so viele Personen eingelassen 
werden, dass sich zeitgleich maximal 700 Personen im Bürgerhaus aufhalten, 

b) Stuhlreihen gestellt werden, dürfen nur so viele Personen eingelassen werden, 
dass sich zeitgleich maximal 545 Personen im Bürgerhaus aufhalten, 

c) Tische und Stühle gestellt werden, dürfen nur so viele Personen eingelassen werden, 
dass sich zeitgleich maximal 480 Personen im Bürgerhaus aufhalten. 
 

Die Fluchtwege und Paniktüren sind freizuhalten! 
 
Veranstaltungen bei denen nicht sichergestellt werden kann, dass mehr Personen als zulässig 
die Räumlichkeiten betreten, können nicht zugelassen werden. 
Weiterhin können Veranstaltungen nicht genehmigt werden ,bei denen zu erwarten ist, dass 
der vorhandene Parkraum nicht ausreicht. 
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